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Vorwort

Ein wesentliches Ziel der von Bund, Landern und Unfallversicherungstragern entwi-
ckelten Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) ist die Festlegung
eines abgestimmten Vorgehens der fur den Arbeitsschutz zustandigen Landesbehor-
den und der Unfallversicherungstrager bei der Beratung und Uberwachung der Be-
triebe. Ausdruck dieser Zielsetzung ist die Erarbeitung eines gemeinsamen Grund-
verstandnisses in Form von Grundsatzen und Leitlinien zu zentralen Themen.

Die Leitlinien beschreiben gemaf § 20 Abs.1 SGB VIl und § 21 Abs. 3 Ziffer 1
ArbSchG methodische Vorgehensweisen der fur den Arbeitsschutz zustandigen Lan-
desbehdérden und der Unfallversicherungstrager fiir die Beratung und Uberwachung
der Betriebe.

Die Leitlinien formulieren einen fachlichen Rahmen, der gewahrleistet, dass konkrete
Uberwachungs- und Beratungskonzepte inhaltlich gleichgerichtet und in Funktionali-
tat und Anforderungsprofil gleichwertig ausgestaltet sind. Sie sollten so konkret sein,
dass sie Handlungssicherheit fur die praktische Anwendung ermaoglichen.

Die vereinbarten methodischen Vorgehensweisen missen sich in den Uberwa-
chungs- und Beratungskonzepten der Aufsichtsbehdrden der Lander und der Unfall-
versicherungstrager wiederfinden. Sie sind gemaR Art. 3 Abs. 1 Satz 1 der ,Rahmen-
vereinbarung Uber das Zusammenwirken der staatlichen Arbeitsschutzbehérden der
Lander und der Trager der gesetzlichen Unfallversicherung im Rahmen der Gemein-
samen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA)* bei der Planung und Durchfihrung
der Beratungs- und Uberwachungstatigkeiten zu beriicksichtigen.

Die hier vorliegende Leitlinie zur Gefahrdungsbeurteilung und Dokumentation ist ein
wesentliches Element bei der Erreichung des Ubergeordneten Ziels der GDA, die Si-
cherheit und Gesundheit der Beschaftigten durch einen effizient und systematisch
wahrgenommenen Arbeitsschutz zu sichern und zu verbessern.

Die systematische Durchfiihrung bzw. Ausgestaltung der Gefahrdungsbeurteilung ist
die Basis fur eine wirksame Pravention arbeitsbedingter Unfall- und Gesundheitsge-
fahren. Trotz klarer gesetzlicher Verpflichtung wird die Gefahrdungsbeurteilung ins-
besondere in kleineren Betrieben aber leider noch nicht in allen kleineren Betrieben
und in der erforderlichen Tiefe durchgefuhrt, auch wenn Fortschritte zur Umsetzung
der Gefahrdungsbeurteilung in Klein- und Kleinstbetrieben erkennbar sind.

Um Betriebe und Einrichtungen hier entsprechend zu unterstiutzen, ist es unabding-
bar, dass das Aufsichtspersonal der Lander und Unfallversicherungstrager ein ge-
meinsames Verstandnis zu den Inhalten und der Bewertung einer Gefahrdungsbeur-
teilung und deren Dokumentation hat. Nur so konnen den Betrieben verlassliche
Aussagen und Angebote zur Umsetzung der Gefahrdungsbeurteilung gemacht und
letztlich Beitrage zu mehr Gesundheit fur die Beschaftigten und hoherer Produktivitat
und weniger Produktionsausfall geleistet werden.



Insoweit ist die praktische Umsetzung dieser Leitlinie von elementarer Bedeutung und
ein Qualitatsmerkmal fUr wirkungsvolle Praventionsarbeit.

Der NAK-Vorsitz
Berlin, den 05.12. 2025
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Peer-Oliver Villwock Dr. Klaus Schéfe Sabine Majehrke



1. Einleitung

Die Organisation und Umsetzung des Prozesses der Gefahrdungsbeurteilung nimmt
im Arbeitsschutzhandeln eine zentrale Rolle ein. Viele Rechtsgrundlagen fur den Ar-
beitsschutz beinhalten den konzeptionellen Ansatz zur Durchfihrung der Gefahr-
dungsbeurteilung und der Ableitung geeigneter MalRnahmen. Insofern sind insbeson-
dere auf diesem Gebiet ein abgestimmtes Grundverstandnis und eine gemeinsam
festgelegte Vorgehensweise der staatlichen Arbeitsschutzbehérden sowie der Unfall-
versicherungstrager wichtig.

Die bisherige Leitlinie ,Gefahrdungsbeurteilung und Dokumentation“ wurde an die
Struktur und Inhalte des Grunddatenbogens, zur Dokumentation der Uberpriifung der
Gefahrdungsbeurteilung im Betrieb durch die Unfallversicherungstrager und die Ar-
beitsschutzverwaltung angepasst.

Die Dokumentation der Ergebnisse der Bewertung der Organisation des betriebli-
chen Arbeitsschutzes sowie der Gefahrdungsbeurteilung im Grunddatenbogen dient
als Grundlage fur den gesetzlich festgelegten Datenaustausch nach erfolgter Be-
triebsbesichtigung zwischen UVT nach § 20 Abs. 1a SGB VIl und ASV nach § 21
Abs. 3a ArbSchG.

2. Ziel und Zielgruppen

Zielgruppen dieser Leitlinie sind die Obersten Arbeitsschutzbehdérden der Lander und
die Praventionsleitungen der Unfallversicherungstrager.

Diese Leitlinie dient der Verstandigung im Hinblick auf das Verwaltungshandeln der
Beteiligten; sie gilt somit im Binnenverhaltnis der Aufsichtsdienste der Unfallversiche-
rungstrager und der Lander und richtet sich nicht an die Betriebe.

Diese Leitlinie legt den Rahmen fiir die Beratung und Uberwachung zum Thema Ge-
fahrdungsbeurteilung fest. Sie beschreibt darliber hinaus die grundsatzliche gegen-
seitige Anerkennung von entsprechenden Ergebnissen von Betriebsbesichtigungen
und Handlungshilfen zur Gefahrdungsbeurteilung. Die Art der Umsetzung in die
Aufsichts- und Beratungskonzepte sowie Strategien ist den einzelnen Landern
und Unfallversicherungstragern vorbehalten.



3. Inhaltliche Vorgehensweise

3.1 Beratung und Uberwachung der Organisation und Umsetzung
der Gefahrdungsbeurteilung

Grundsatzlich soll die Aufsichtsperson bzw. die Aufsichtsbeamtin/der Aufsichtsbe-
amte (Aufsichtspersonal) bei jeder Betriebsbesichtigung die Organisation und Umset-
zung des Prozesses der Gefahrdungsbeurteilung ansprechen. Dabei Gberprifen sie,
ob die Gefahrdungsbeurteilung der betrieblichen Situation angemessen organisiert,
durchgefuhrt und das Ergebnis dokumentiert wurde. Sie lassen sich in diesem Zu-
sammenhang Unterlagen zur Gefahrdungsbeurteilung vorlegen und Uberprtfen stich-
probenartig die Umsetzung der einzelnen Prozessschritte (vgl. Anhang 1 ,Gefahr-
dungsbeurteilung®) an den entsprechenden Arbeitsplatzen.

In sechs Elementen werden die rechtlichen Verpflichtungen der Betriebe zur Organi-
sation und Durchfuhrung der Gefahrdungsbeurteilung konkretisiert und erlautert.

3.2 Elemente der Beratung und Uberwachung

Prozess der Gefahrdungsbeurteilung

Ermittlung und Beurteilung von Gefahrdungen und Festlegung von MaRnahmen
Umsetzung der Mal3nahmen und die Wirksamkeit

Dokumentation

Fortschreibung

Uberpriifung im Betrieb (Compliance)
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Die sechs Elemente werden im Anhang 3 durch exemplarische Aussagen, Erlaute-
rungen und Beurteilungskriterien konkretisiert. Diese sollen zur Bewertung des ein-
zelnen Elements unterstitzend herangezogen werden (siehe auch Kapitel 4.3 Be-
wertung).

Es werden mindestens zwei Arbeitsplatze bzw. Tatigkeiten im Rahmen einer Besich-
tigung vor Ort in der Betriebsstatte, in Betriebsteilen oder auf einer Baustelle GUberpruft,
um maglichst einen Rickschluss auf die Gesamtheit der betrieblichen Verhaltnisse
zuzulassen.

3.3 Bewertung

Anhand der Ergebnisse der Dokumentenprufung und der Besichtigung des Betriebs
(Complianceprufung) erfolgt eine Bewertung der einzelnen Elemente sowie darauf
aufbauend eine Gesamtbewertung der Organisation und Umsetzung der Gefahr-
dungsbeurteilung.

3.3.1 Bewertung der einzelnen Elemente

Zur Bewertung der im Kapitel 4.2 beschriebenen sechs Elemente sollen die Mal}-
stabe des Anhangs 3 herangezogen werden. Dabei sind die formale (Dokumenten-)
Priifung und die stichprobenartige Uberpriifung der praktischen Umsetzung von or-
ganisatorischen Regelungen in die Bewertung des Einzelelements einzubeziehen.



Alle 6 Elemente sind jeweils mit Aussagen, exemplarischen Beurteilungskriterien und
einem Bewertungsmalstab beschrieben.

» Die Aussagen und Erlauterungen stellen Anhaltspunkte fur die bei der Be-
triebsbesichtigung zu ermittelnden Sachverhalte dar.

» Die exemplarischen Beurteilungskriterien ermdglichen eine Prufung und an-
schlielRende Beurteilung des jeweiligen Elements. Die Kriterien kdnnen somit
auch als Indikatoren fur die Erfullung der Anforderungen der einzelnen Ele-
mente dienen. Hierbei handelt es sich um beispielhafte Kriterien, welche zur
Prufung des Elements herangezogen werden kdnnen. Die Beurteilungskriterien
greifen die organisatorische Regelung und deren praktische Umsetzung auf.

» Die Bewertung der Elemente erfolgt nach dem Ampelsystem anhand des grin,
gelb oder rot unterlegten Bewertungsmafstabs.

Zur Unterstutzung der Einordnung werden Abgrenzungen beschrieben. Die Ausflih-
rungen zur Ampelfarbe Gelb stellen dabei die Abgrenzung zu Grin dar und sind somit
auch fur eine grine Bewertung mafldgebend. Dieses bedeutet, dass bei der Formulie-
rung ,Ein oder Zwei Beurteilungskriterien sind nur teilweise umgesetzt* auch dann eine
,grune“ Bewertung erfolgen kann, wenn eines der Beurteilungskriterien nicht vollstan-
dig umgesetzt wurde. Die Ausfihrungen unter Rot wiederum stellen die Abgrenzung
zu Gelb dar und sind somit auch fur eine gelbe Bewertung mal3gebend. Diese sind
jeweils fett gedruckt.

3.3.2 Gesamtbewertung

Die Gesamtbewertung gibt Auskunft dartber, inwieweit die Gefahrdungsbeurteilung
angemessen durchgefuhrt ist. Sie ergibt sich aus der Bewertung der Uberpriften Ele-
mente.

Die Gesamtbewertung ist dabei nicht als rein numerischer Wert der einzelnen Ele-
mente zu verstehen. Vielmehr kommt hier eine Kombination aller Eindricke aus Ge-
sprachen mit verschiedenen Funktionstragern und Beschaftigten im Rahmen der Ar-
beitsbereichsbesichtigungen sowie der Dokumentenprifungen zum Tragen. Dies er-
fordert in besonderem Male die Anwendung von Erfahrungswissen und Ermessen
durch den bewertenden Aufsichtsdienst.

Abschliel3end sind drei Falle zu unterscheiden (Anhang 4):

[ ] griin: Die Gefahrdungsbeurteilung wurde angemessen durchgefihrt.
[ ] gelb: Die Gefahrdungsbeurteilung wurde nicht angemessen durchgefiihrt.

B rot: Die Gefahrdungsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

3.4. Aufsichts- und Verwaltungshandeln

Unter Berlcksichtigung der Art, Schwere und Haufigkeit der Mangel ist zu entschei-
den, welche MalRnahmen des Verwaltungsrechtes oder des Ordnungswidrigkeiten-



rechts erforderlich sind. Hierbei ist der Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit zu beach-

ten.

Folgende MalRnahmen stehen zur Verfigung:

1.
2.
3.

4.

mundliche Feststellung / Hinweis gegentber dem Arbeitgeber,
Besichtigungsschreiben / -bericht,

Einleitung eines formlichen Verwaltungsverfahrens
(Anordnung / Festsetzung von Zwangsmitteln) oder

Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Im Grunddatenbogen ist das Feld anzukreuzen, das wiedergibt, welche verwaltungs-
seitige Mallnahme als erste nach dem Besuchstermin gewahlt wurde.

Beispiel:

Wurde zunachst ein Besichtigungsbericht bzw. ein Besichtigungsschreiben (D.3) ge-
wahlt, ist dieser anzukreuzen, selbst wenn im spateren Verlauf aufgrund fehlender Ko-
operation doch noch ein formliches Verwaltungsverfahren notwendig wird.

Sollte eine Anhérung in einem férmlichen Verwaltungsverfahren bzw. in einem OWi-
Verfahren die erste MalRnahme nach der Besichtigung erfolgen, so ist bei D.3 ,Anord-
nung / Zwangsgeldfestsetzung” bzw. ,OWi-Verfahren“ auszuwahlen.

1. miindliche Feststellung / Hinweis

Diese bietet sich an, wenn lediglich geringfiigige Mangel (Arbeitsschutzmangel,
von dem keine unmittelbare konkrete Gefahr fur die Sicherheit und Gesundheit
der Beschaftigten bei der Arbeit ausgeht, z. B. Aushangpflichten nicht nachge-
kommen) zu beanstanden sind. Wenn gar ausschliellich positive Rickmeldun-
gen im Raume stehen, sollten diese mindestens in Form einer mundlichen Fest-
stellung / Hinweis dem Arbeitgeber im Abschlussgesprach eine Standortbestim-
mung bieten. Die eventuell bestehenden Beanstandungen sind vom Aufsichts-
personal mindestens intern zu dokumentieren.

Hinweis:

Bei einem roten Item ist in der Regel nicht von einem geringfigen Mangel zu
sprechen.

2. Besichtigungsschreiben / -bericht

Der Arbeitgeber erhalt eine schriftliche Darstellung der Besichtigungserkennt-
nisse und wird aufgefordert, die genannten Mangel im Bereich der Gefahrdungs-
beurteilung bzw. im Bereich der Arbeitsschutzorganisation in einer angemesse-
nen Frist nachzubessern. Das Besichtigungsschreiben soll zeitnah Ubersandt
werden. Die Beteiligung der betrieblichen Interessenvertretung erfolgt tragerspe-
zifisch.

Hinweis:

Bei einer ungeeigneten Arbeitsschutzorganisation oder einer nicht durchgefihr-
ten Gefahrdungsbeurteilung ist in der Regel mindestens ein Besichtigungsschrei-
ben mit enger Fristsetzung oder ein formliches Verwaltungsverfahren (Anord-
nung rechtsverbindlicher Elemente und ggf. OWiG-Verfahren) erforderlich.



3. Formliches Verwaltungsverfahren (Anordnung; Zwangsmittel)

Im Einzelfall ordnet das Aufsichtspersonal an, welche Mallnahmen der Arbeitge-
ber zu treffen hat, um seine Pflichten aufgrund der arbeitsschutzrechtlichen Vor-
schriften zu erfullen sowie besondere Unfall- und Gesundheitsgefahren abzu-
wenden.

Hinweise:

» Bei Gefahr im Verzug im Rahmen der Complianceprifung sind zur Abwen-
dung von konkreten Gefahren fur Leben und Gesundheit der Beschaftigten so-
fort vollziehbare Anordnungen zu treffen. Weiterhin kann ein Zwangsmittel ver-
hangt werden, um erforderliche Ma3nahmen durchzusetzen.

» Wird bei der Betriebsbesichtigung deutlich, dass andere Verwaltungsmal3-
nahmen (wie z. B. Besichtigungsschreiben/-bericht) nicht erfolgversprechend
sind, erfolgt im Rahmen der Ermessensausibung sofort eine Anordnung.

4. Ordnungswidrigkeiten (OWi-Verfahren; BuRgeld)

Liegt ein gesetzlich bestimmter Ordnungswidrigkeitentatbestand vor (,rechtswid-
rige und vorwerfbare Handlung®) ist die Einleitung eines Ordnungswidrigkeiten-
verfahrens moglich. Sie liegt im pflichtgemalien Ermessen der Behérde oder des
UV-Tragers (,Opportunitatsprinzip“) und sollte bei einem schwerwiegenden Man-
gel grundsatzlich in Betracht gezogen werden. Hierdurch werden die VerstofRe in
der Vergangenheit geahndet. Zugleich soll zuklnftigen Zuwiderhandlungen des
Arbeitgebers entgegengewirkt werden.

Hinweis:

Zuwiderhandlungen gegen bufligeldbewehrte Vorschriften sowie gegen vollzieh-
bare Anordnungen kénnen mit einem BuRgeld sanktioniert werden.

Fristsetzung
Die Fristsetzung zur Umsetzung der Arbeitsschutzmaflinahmen durch den Arbeitgeber

richtet sich nach den Umstanden des jeweiligen Einzelfalles. Die Frist sollte moglichst
kurz bemessen sein, muss aber ausreichend viel Zeit fur die Umsetzung der Mal3-
nahme durch den Arbeitgeber bieten.

Mangelverfolgung
Die Uberwachung durch das Aufsichtspersonal umfasst die Verfolgung der Mangelbe-
seitigung gemal den spezifischen Regularien der jeweiligen Trager.

Ist bei einem Betrieb die ,Arbeitsschutzorganisation® “ in ,gelb“ eingestuft, kann auf
weitere Amtshandlung verzichtet werden, wenn die noch zu erledigenden Mal3nah-
men geringen Umfangs sind und der Betrieb die Erledigung glaubhaft zugesichert
hat.

Grundsatzlich sind bei vorstehenden MalRnahmen nach pflichtgemaflem Ermessen
Fristen zu setzen. Werden Fristen gesetzt, sind diese nachzuverfolgen.
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Rechtliche Grundlagen

Arbeitsschutzgesetz

Arbeitssicherheitsgesetz

Jugendarbeitsschutzgesetz

Arbeitsstattenverordnung

Betriebssicherheitsverordnung

Biostoffverordnung

Gefahrstoffverordnung

Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung
Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern
Arbeitsschutzverordnung zu kunstlicher optischer Strahlung
Lastenhandhabungsverordnung

Verordnung zum Schutze der Mutter am Arbeitsplatz
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge

DGUV Vorschrift 1

DGUV Vorschrift 2

Vorschriften fur Sicherheit und Gesundheitsschutz der landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaft

u. a.
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Anhang 1 Definitionen

Der § 5 Abs. 1 ArbSchG verpflichtet den Arbeitgeber zur Durchfihrung einer Gefahr-
dungsbeurteilung, d. h. durch eine Beurteilung der fur die Beschaftigten mit ihrer Arbeit
verbundenen Gefahrdungen muss der Arbeitgeber ermitteln, welche Arbeitsschutz-
mafllnahmen erforderlich sind. Dies sollte mit den Beschaftigten oder mit der Vertre-
tung der Beschaftigten erfolgen. Die Verpflichtung zur Durchfihrung einer Gefahr-
dungsbeurteilung wird in zahlreichen weiteren Rechtsgrundlagen zum Arbeitsschutz
bezogen auf die darin geregelten speziellen Aspekte konkretisiert (siehe Abschnitt 5
.Rechtliche Grundlagen®). In einigen Verordnungen ist flr die Durchfihrung der Ge-
fahrdungsbeurteilung eine besondere Fachkunde aufgenommen worden (z. B. Ar-
beitsstattenverordnung, Gefahrstoffverordnung, Larm- und Vibrationsarbeitsschutz-
verordnung, Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern, Arbeitsschutz-
verordnung zu kunstlicher optischer Strahlung).

Gefahrdung
Gefahrdung bezeichnet die Mdglichkeit eines Schadens oder einer gesundheitlichen

Beeintrachtigung ohne bestimmte Anforderungen an deren Ausmal} oder Eintritts-
wahrscheinlichkeit.

Gefahrdungsfaktoren sind in Anhang 2 beispielhaft aufgefihrt.

Arbeitsunfalle und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren kénnen auch durch Mangel
in der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation verursacht werden. Die ,Leitlinie Orga-
nisation des betrieblichen Arbeitsschutzes® ist deswegen zu berticksichtigen.

Gefahrdungsbeurteilung

Die Gefahrdungsbeurteilung ist die systematische Ermittlung und Bewertung relevan-
ter Gefahrdungen der Beschaftigten mit dem Ziel, die erforderlichen Malihahmen flr
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit festzulegen.

Die Gefahrdungsbeurteilung betrachtet alle voraussehbaren Tatigkeiten und Arbeits-
ablaufe im Betrieb. Dazu gehdren auch Tatigkeiten und Arbeitsablaufe wie z. B. War-
tung, Instandhaltung oder Reparatur.

Bei der Uberprufung der Gefahrdungsbeurteilung ist darauf zu achten, dass folgende
Prozessschritte bertcksichtigt wurden:

1.  Festlegen von Arbeitsbereichen und Tatigkeiten

2.  Ermitteln der Gefahrdungen

3. Beurteilen der Gefahrdungen
4

Festlegen konkreter Arbeitsschutzmal3nahmen nach dem Stand der Technik
(bei diesem Schritt ist die Rangfolge der Schutzmalinahmen nach § 4 ArbSchG
zu beachten)

Durchfihren der Malinahmen
Uberpriifen der Wirksamkeit der MaRnahmen

7. Fortschreiben der Gefahrdungsbeurteilung (insbesondere Anpassung im Falle
geanderter betrieblicher Gegebenheiten nach § 3 ArbSchG)

o o

Die Verpflichtung des Arbeitgebers nach § 12 ArbSchG zur Unterweisung ist zu be-
achten.

12



Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung

Die Dokumentation nach § 6 ArbSchG erfordert keine bestimmte Art von Unterlagen.
Es kann sich um Unterlagen in Papierform oder aber auch in Form elektronisch ge-
speicherter Dateien handeln. Aus der Dokumentation muss aber erkennbar sein, dass
die Gefahrdungsbeurteilung effektiv durchgefihrt wurde. Die Unterlagen missen da-
her Angaben zu dem Ergebnis der jeweiligen Gefahrdungsbeurteilung, zur Festlegung
der erforderlichen Arbeitsschutzmafnahmen sowie zu den Ergebnissen der Uberprii-
fung der durchgeflhrten Ma3nahmen enthalten. Mindestens sollten sie enthalten:

» Ergebnis der Beurteilung der Gefahrdungen

»  Festlegung konkreter ArbeitsschutzmalRnahmen einschl. Terminen und Verant-
wortlichen

»  Durchfiihrung der MaRnahmen und Uberpriifung der Wirksamkeit

» Datum der Erstellung/Aktualisierung

Spezielle Anforderungen in Arbeitsschutzvorschriften sind zu beachten.

FUr nicht stationare Arbeitsplatze ist dem Arbeitgeber anzuraten, sowohl die Doku-
mentation der grundlegenden Gefahrdungsbeurteilung als auch die Dokumentation
der die drtlichen Bedingungen bertcksichtigenden erganzenden Gefahrdungsbeurtei-
lung vor Ort, z. B. auf der Baustelle, vorzuhalten.

Besondere Personengruppen
Besondere Personengruppen sind z. B. Jugendliche, werdende oder stillende Mutter,

Beschaftigte ohne ausreichende Deutschkenntnisse, Menschen mit Behinderungen,
Zeitarbeitnehmer, Praktikanten, Berufsanfanger.

13



Anhang 2 Ubersicht der Gefihrdungsfaktoren

1.

Mechanische Gefahrdungen

[ G L G G G |
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ungeschutzt bewegte Maschinenteile

Teile mit gefahrlichen Oberflachen

bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel
unkontrolliert bewegte Teile

Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken

Absturz
1

Elektrische Gefahrdungen

2.1
2.2
2.3
2.4

elektrischer Schlag
Lichtbogen

elektrostatische Aufladungen
1

Gefahrstoffe

3.1
3.2

3.3
3.4

3.5

Hautkontakt mit Gefahrstoffen (Feststoffe, Fllissigkeiten, Feuchtarbeit)
Einatmen von Gefahrstoffen (Gase, Dampfe, Nebel, Staube einschl.
Rauche)

Verschlucken von Gefahrstoffen

physikalisch-chemische Gefahrdungen (z. B. Brand- und Explosionsgefahr-

dungen, unkontrollierte chemische Reaktionen)
1

Biologische Arbeitsstoffe

4.1

4.2
4.3

Infektionsgefahrdung durch pathogene Mikroorganismen (z. B. Bakterien,
Viren, Pilze)

sensibilisierende und toxische Wirkungen von Mikroorganismen
1

Brand- und Explosionsgefahrdungen

5.1
5.2
5.3
5.4

brennbare Feststoffe, Flussigkeiten, Gase
explosionsfahige Atmosphare

Explosivstoffe
1

Thermische Gefahrdungen

6.1
6.2
6.3

heile Medien/Oberflachen

kalte Medien/Oberflachen
1

Gefahrdung durch spezielle physikalische Einwirkungen

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Larm

Ultraschall, Infraschall

Ganzkorpervibrationen

Hand-Arm-Vibrationen

optische Strahlung (z. B. infrarote Strahlung (IR), ultraviolette Strahlung
(UV), Laserstrahlung)
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7.6 ionisierende Strahlung (z. B. Rdntgenstrahlung, Gammastrahlung, Teil-
chenstrahlung [Alpha-, Beta- und Neutronenstrahlung])

7.7 elektromagnetische Felder

7.8 Unter- oder Uberdruck

79 ..

8. Gefahrdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen

8.1 Klima (z. B. Hitze, Kalte, unzureichende Luftung)

8.2 Beleuchtung, Licht

8.3 Ersticken (z. B. durch sauerstoffreduzierte Atmosphare), Ertrinken

8.4 unzureichende Flucht- und Verkehrswege, unzureichende Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung

8.5 unzureichende Bewegungsflache am Arbeitsplatz, unglinstige Anordnung
des Arbeitsplatzes, unzureichende Pausen-, Sanitarraume

86 ..1

9. Physische Belastung/Arbeitsschwere
9.1 schwere dynamische Arbeit (z. B. manuelle Handhabung von Lasten)
9.2 einseitige dynamische Arbeit, Kérperbewegung (z. B. haufig wiederholte
Bewegungen)
9.3 Haltungsarbeit (Zwangshaltung), Haltearbeit
9.4 Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
95 ..1

10. Psychische Faktoren

10.1 ungenugend gestaltete Arbeitsaufgabe (z. B. Gberwiegende Routineaufga-
ben, Uber-/Unterforderung)

10.2 ungenugend gestaltete Arbeitsorganisation (z. B. Arbeiten unter hohem
Zeitdruck, wechselnde und/oder lange Arbeitszeiten, haufige Nachtarbeit,
kein durchdachter Arbeitsablauf)

10.3 ungenugend gestaltete soziale Bedingungen (z. B. fehlende soziale Kon-
takte, ungunstiges Fuhrungsverhalten, Konflikte)

10.4 ungenugend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen
(z. B. Larm, Klima, raumliche Enge, unzureichende Wahrnehmung von Sig-
nalen und Prozessmerkmalen, unzureichende Softwaregestaltung)

10.5 ...]

11. Sonstige Gefahrdungen
11.1 durch Menschen (z. B. Uberfall)
11.2 durch Tiere (z. B. gebissen werden)
11.3 durch Pflanzen und pflanzliche Produkte (z. B. sensibilisierende und toxi-
sche Wirkungen)
114 .1

' Die Aufzéhlung ist nicht abschlieRend.
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Anhang 3 Beurteilung und Bewertung der Einzelelemente
der Gefahrdungsbeurteilung

1. Prozess der Gefahrdungsbeurteilung

a.) Aussage
Die methodische Vorgehensweise ist nachvollziehbar insbesondere bezuglich der
» Systematik des Prozesses

» Notwendigen Beteiligungen (AG, Sifa, BA, Betriebliche Interessenvertretung)
und

»  Festlegung von Verantwortlichkeiten

b.) Erlauterung

Hier wird bewertet, ob der Arbeitgeber mit dem Prozess zur Erstellung und Umsetzung
der Gefahrdungsbeurteilung vertraut ist und den Prozess anhand der unter ,Erlaute-
rung“ aufgefuhrten Schritte glaubhaft und nachvollziehbar darstellen kann.

Dabei richtet sich die Bewertung rein nach der Vollstandigkeit in der Darstellung der
Prozessschritte und der Darstellung der methodischen Vorgehensweise innerhalb der
Prozessschritte und nicht nach der qualitativen Umsetzung. Es soll erkannt werden,
dass die Umsetzung der Gefahrdungsbeurteilung in der betrieblichen Kultur im Ge-
samteindruck, welchen das Aufsichtspersonal von der Gefahrdungsbeurteilung des
Betriebes gewonnen hat, verankert ist.

Die Bewertung hat unter Berlcksichtigung der betrieblichen Notwendigkeit (z. B. Grof3-
/Kleinstbetrieb) zu erfolgen.

Der Arbeitgeber kann den Prozess der Umsetzung der Gefahrdungsbeurteilung an-
hand folgender Prozessschritte nachvollziehbar und glaubhaft erlautern.

» Festlegen von Arbeitsbereichen und Tatigkeiten

Ermitteln und Beurteilen der Gefahrdungen

Festlegen konkreter Arbeitsschutzmalinahmen

Durchfiihrung der MaRnahmen und Uberpriifung der Wirksamkeit
Aktualisierung der Gefahrdungsbeurteilung

Regelungen und MalRnahmen zur Bericksichtigung besonderer Personengrup-
pen und Unternehmensfremden

Regelungen und MaRnahmen zur Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung

Zustandigkeiten festlegen und betriebliche Akteure und Beschaftigte einbezie-
hen

vvyvyyVvyy

\ 2 4

c.) Beurteilungskriterium
Die Systematik der Vorgehensweise ist stichprobenhaft mindestens bzgl. der folgen-
den Kriterien zu prufen:

» Die Ermittlungen der Gefahrdungen unter Einbeziehung aller Arbeitsbereiche,
Tatigkeiten und besonderer Personengruppen werden durchgefihrt. Bei gleich-
artigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer
Tatigkeit ausreichend.

» Die Beurteilung der Gefahrdungen wird bei gednderten Betriebsbedingungen
angepasst (z. B. bei Prozessanderungen oder Vorkommnissen).
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» Die Zustandigkeiten werden festgelegt (Arbeitgeber, Vorgesetzter) und Mitwir-
kende einbezogen (z. B. Fachkraft flr Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Beschaf-
tigte, Betriebliche Interessenvertretung).

» Die MaRnahmen werden entsprechend der Rangfolge der SchutzmalRnahme
nach § 4 ArbSchG festgelegt.

» Die Wirksamkeit der Mallhahmen wird regelmallig Uberpruft.

d.) Bewertung

Griin Grenze Griin/Gelb Grenze Gelb/Rot

Die Beurteilungskriterien | Ein oder zwei Beurtei- | Es wurden keine oder nur
werden unter Bertcksich- | lungskriterien werden nur | geringe Teile der Beurtei-
tigung der betrieblichen | teilweise unter Beruck- | lungskriterien unter Be-
Notwendigkeit dargestellt. | sichtigung der betriebli- | ricksichtigung der betrieb-

chen Notwendigkeit dar- | lichen Notwendigkeit dar-
gestellt. gestellt.

2.

2.1

a.)

Ermittlung und Beurteilung von Gefahrdungen und Festlegung
von MaBRnahmen

Ermittlung und Bewertung der Gefahrdungen

Aussage

Die wesentlichen Gefahrdungen sind

4
>

b.)

ermittelt und
zutreffend bewertet.

Erlauterung

Wesentliche Gefahrdungen sind dabei alle voraussehbaren und relevanten auf die Mit-
arbeitenden einwirkenden Gefahrdungen.

Die ermittelten Gefahrdungen sind anhand der vorhandenen Risiken mit dem Ziel einer
Risikominimierung zu bewerten.

c.)

Beurteilungskriterium

Die Systematik der Vorgehensweise ist stichprobenhaft mindestens bzgl. der folgen-
den Kriterien zu prufen:

>

Die Ermittlung der Gefahrdungen wurde unter Einbeziehung aller Arbeitsberei-
che (auch Baustellen), Tatigkeiten, Beschaftigte und besonderer Personengrup-
pen durchgefuhrt.

Es werden neben dem Normalbetrieb auch weitere Betriebsbedingungen wie
Storungsbeseitigung, Einrichtung, Wartung etc. sowie die auf die Sicherheit und
Gesundheit wirkenden relevanten Betriebsprozesse, Betriebsmittel, Betriebszu-
stande bei der Ermittlung von Gefahrdungen berucksichtigt.

Unter Beachtung dieser betriebsspezifischen Situation sind die wesentlichen
Gefahrdungen entsprechend der 11 Gefahrdungsfaktoren (GDA Leitlinie Ge-
fahrdungsbeurteilung und Dokumentation) berticksichtigt.
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» Beider Bewertung der Gefahrdungen ist klar das Ziel einer Risikominimierung
zu erkennen, die Bewertung ist plausibel, nachvollziehbar und orientiert sich an
geeigneten qualitativen Anforderungen.

d.) Bewertung

Griin Grenze Griin/Gelb Grenze Gelb/Rot

Die Beurteilungskriterien | Ein oder zwei Beurtei- | Es wurden keine oder nur

sind umgesetzt. lungskriterien sind nur teil- | geringe Teile der Beurtei-
weise umgesetzt. lungskriterien umgesetzt.

Es ist keine Ermittlung
und Bewertung der Ge-
fahrdungen erkennbar.

2.2 Auswabhl der festzulegenden MaBnahmen

a.) Aussage
Bei der Auswahl der festzulegenden MalRnhahmen wird berucksichtigt:

» der Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie gesicherte arbeits-
wissenschaftliche Erkenntnisse und

» die Rangfolge der MalRnahmen nach § 4 ArbSchG.

b.) Erlauterung

Der Arbeitgeber muss bei der Auswahl der festzulegenden Malinahmen das Regel-
werk des Arbeitsschutzes als Grundlage nehmen.

Dabei ist bei der Reihenfolge der festzulegenden Malnahmen die Rangfolge nach
§ 4 ArbSchG anzuwenden.

c.) Beurteilungskriterium

Die Systematik der Vorgehensweise ist stichprobenhaft mindestens bzgl. der folgen-
den Kriterien zu prufen:

» Die erforderlichen MaRnhahmen sind geeignet, um das Ziel einer Risikominimie-
rung zu erreichen.

» Diese festgelegten Mal3nahmen entsprechen dabei dem aktuellen Regelwerk
zum Arbeitsschutz.

» Die festgelegten Mallnahmen bilden, die spezifisch notwendigen MalRnahmen
fur besondere Personengruppen z. B. Schwangere, Jugendliche, Neulinge im
Betrieb (z. B. Auszubildende) oder Menschen mit Behinderungen ab.

»  Beider Wahl der MaRnahme ist nachvollziehbar, dass die Rangfolge nach § 4
ArbSchG angewendet wird. Es ist erkennbar, dass stets die Mallthahme ange-
strebt und umgesetzt wird, die das hochste Schutzniveau bietet. Sollten nach-
rangige MalRnahmen gewahlt werden, so kann dies plausibel begrindet wer-
den.

»  Fristen und Verantwortlichkeiten sind gesetzt. Die Terminierung ist entspre-
chend der betrieblichen Situation nachvollziehbar.
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d.) Bewertung

Griun Grenze Griin/Gelb Grenze Gelb/Rot

Die Beurteilungskriterien | Ein oder zwei Beurtei- | Es wurden keine oder nur

sind umgesetzt lungskriterien sind nur teil- | geringe Teile der Beurtei-
weise umgesetzt. lungskriterien umgesetzt.

Durch fehlende Frist-
oder Verantwortlich-
keitssetzung kommt es
nicht zur Umsetzung
von MaRnahmen.

3. Umsetzung der MaBnahmen und die Wirksamkeit
3.1 Umsetzung

a.) Aussage
Die festgelegten Mallinahmen sind umgesetzt.

b.) Erlauterung

Die Umsetzung der Malinahmen ist ein laufender Prozess. Die festgelegten Mal3nah-
men werden in einer nachvollziehbaren Reihenfolge umgesetzt. Termine fir die Um-
setzung sind eingehalten oder mit Begrindung korrigiert worden.

c.) Beurteilungskriterium

Die Systematik der Vorgehensweise ist stichprobenhaft mindestens bzgl. der folgen-
den Kriterien zu prufen:

» Die Umsetzung der festgelegten MaRnahmen wird als laufender Prozess be-
trachtet und in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess integriert.

» Die MaRnahmen werden zeitgerecht umgesetzt.
» Die Verantwortlichen fihren die MaRnahmenliste fort.

» Bei Schwierigkeiten der Umsetzung der MaRnahmen durch z. B. Beschaffungs-
oder Entwicklungsprobleme werden die Termine angepasst und begrindet.

d.) Bewertung

Griin Grenze Griin/Gelb Grenze Gelb/Rot

Die Beurteilungskriterien | Ein oder zwei Beurtei- | Es wurden keine oder nur

sind umgesetzt. lungskriterien sind nur teil- | geringe Teile der Beurtei-
weise umgesetzt. lungskriterien umgesetzt.

Mehrere MaBRnahmen
wurden nicht umge-
setzt.
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3.2 Wirksamkeit

a.) Aussage

Die Wirksamkeit ist Gberpruft

» die Mallnahmen sind geeignet und
» die Gefahrdungen sind beseitigt bzw. hinreichend reduziert.

b.) Erlduterung

Der Arbeitgeber muss prifen, ob die MalRnahmen von den Verantwortlichen terminge-
recht durchgefuhrt und die Gefahrdungen durch die Malihahmen beseitigt bzw. hinrei-
chend reduziert wurden. Wichtig ist auch die Klarung, ob durch die Malihahmen nicht
neue oder andere Gefahrdungen entstanden sind. Fur Gefahrdungen, die nicht voll-
standig beseitigt wurden, ist durch den Arbeitgeber zu prifen, ob das erreichte Schutz-
niveau hinreichend ist oder weitere Malinahmen erforderlich sind. Die Wirksamkeits-
Uberprufung ist als Teil des kontinuierlichen Veranderungsprozesses (KVP) aktiv ein-

zubinden

c.) Beurteilungskriterium

Die Systematik der Vorgehensweise ist stichprobenhaft mindestens bzgl. der folgen-

den Kriterien zu prufen:

» Der Arbeitgeber hat die termingerechte Aufgabenerledigung durch die in der

Malnahmenliste beauftragte Person gepruft.

» Der Arbeitgeber hat Uberprift, ob durch die festgelegten Malnahmen die Ge-
fahrdung beseitigt oder hinreichend reduziert wurde.

» Der Arbeitgeber hat Uberprift, ob durch die festgelegten Manahmen neue Ge-
fahrdungen entstanden sind.

»  Der Arbeitgeber hat die Ergebnisse der Uberpriifungen dokumentiert. Haben
die festgelegten Malinahmen nicht zur Minimierung der Gefahrdung oder zu
neuen Gefahrdungen geflihrt, ist festgehalten, welche weiteren MalRnahmen

festgelegt wurden (KVP).

d.) Bewertung

Griin

Grenze Griin/Gelb

Grenze Gelb/Rot

Die Beurteilungskriterien
sind umgesetzt.

Ein oder zwei Beurtei-
lungskriterien sind nur teil-
weise umgesetzt.

Es wurden keine oder nur
geringe Teile der Beurtei-
lungskriterien umgesetzt.

Es findet keine Uberprii-
fung der Beseitigung
oder hinreichenden Re-
duzierung der Gefahr-

dung statt.
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4. Dokumentation

a.) Aussage

Die Dokumentation ist angemessen bezuglich

» des Ergebnisses der Gefahrdungsbeurteilung,

» der festgelegten Mallnahmen des Arbeitsschutzes und
» des Ergebnisses ihrer Uberpriifung.

b.) Erlauterung

Die Dokumentation nach § 6 ArbSchG erfordert keine bestimmte Art von Unterlagen.
Es kann sich um Unterlagen in Papierform oder aber auch in Form elektronisch ge-
speicherter Dateien handeln. Wenn Checklisten, Formblatter, ausfiillbare Handlungs-
anleitungen usw. die inhaltlichen Anforderungen erfullen, sind sie ebenfalls zu akzep-
tieren. Gleichartige Arbeitsplatze/Tatigkeiten kdnnen in der Dokumentation zusam-
mengefasst werden.

Spezielle Anforderungen an die Dokumentation aus weiteren Arbeitsschutzvorschrif-
ten (z. B. BioStoffV, BetrSichV, EMFV) sind zu beachten.

Auch Betriebe mit bis zu 10 Beschaftigten miissen nach der Anderung des Arbeits-
schutzgesetzes vom 19.10.2013 Uber eine gesetzliche geforderte Mindestdokumenta-
tion verfiugen. Die Dokumentation ist plausibel, wenn sie das Ergebnis der Beurteilung
der Gefahrdungen und die festgelegten MalRnahmen (C.2) sowie Umsetzung und
Wirksamkeit der Ma3nahmen (C.3.) nachvollziehbar enthalt.

c.) Beurteilungskriterien
Die Dokumentation ist stichprobenhaft bzgl. der folgenden Kriterien zu prufen:
» Die Dokumentation ist plausibel.
» Die Dokumentation ist aktuell.
» Die Dokumentation liegt fur die Arbeitsplatze/Tatigkeiten vor.
» Die Dokumentation muss die folgenden Mindestangaben enthalten:
- Beurteilung der Gefahrdungen,
- Festlegung konkreter Arbeitsschutzmalinahmen
- einschl. Terminen und Verantwortlichkeiten
- Durchflihrung der Malinahmen und
- Uberpriifung der Wirksamkeit sowie
- Datum der Erstellung/Aktualisierung

d.) Bewertung

Griin Grenze Griin/Gelb Grenze Gelb/Rot
Die  Beurteilungskriterien | Ein oder zwei Beurtei- | Es wurden keine oder nur
sind umgesetzt. lungskriterien sind  nur | geringe Teile der Beurtei-
teilweise umgesetzt. lungskriterien umgesetzt.
Die Dokumentation ist
nicht vorhanden.
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5. Fortschreibung

a.) Aussage

Die Uberprifung der Gefahrdungsbeurteilung erfolgt
»  kontinuierlich bzw.

» anlassbezogen.

b.) Erlauterung

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Mallnahmen auf ihre Wirksamkeit zu Gberprtfen
und erforderlichenfalls an sich andernde Gegebenheiten anzupassen (§ 3 Abs. 1 Arb-
SchG).

Eine Fortschreibung ist auch erforderlich, wenn die Prifung der Wirksamkeit der Mal3-
nahmen ergeben hat, dass die Mal3nahmen nicht wirksam oder nicht ausreichend sind.

Spezielle Anforderungen an die Fortschreibung aus weiteren Arbeitsschutzvorschrif-
ten (z. B. EMFV, BioStoffV, BetrSichV) sind zu beachten.

c.) Beurteilungskriterien

Die Systematik der Fortschreibung ist stichprobenhaft mindestens bzgl. der folgenden
Kriterien zu prifen:

» Die malRgeblichen Veranderungen der Arbeitsbedingungen wie z. B. Anschaf-
fung neuer Maschinen und Gerate, Einflhrung neuer Arbeitsstoffe, Arbeitsver-
fahren, Anderung der Arbeitsstatte bzw. der Arbeitszeit sind bei der Gefahr-
dungsbeurteilung berlcksichtigt.

» Anderungen der Arbeitsorganisation und des Arbeitsablaufs sind bei der Ge-
fahrdungsbeurteilung berucksichtigt.

» Erkenntnisse aus Arbeitsunfallen bzw. Beinahe-Unfallen und Berufskrankheiten
sind bei der Gefahrdungsbeurteilung bertcksichtigt.

» Neue sicherheits- oder gesundheitsrelevanten Erkenntnisse,
Anpassungen an den Stand der Technik bzw. eine geanderte Gesetzeslage
sind bei der Gefahrdungsbeurteilung bertcksichtigt.

d.) Bewertung

Grin Grenze Griin/Gelb Grenze Gelb/Rot

Die Beurteilungskriterien | Ein oder zwei Beurtei- | Es wurden keine oder nur

sind umgesetzt. lungskriterien sind nur teil- | geringe Teile der Beurtei-
weise umgesetzt lungskriterien umgesetzt.

6. Uberpriifung im Betrieb (Compliance)

a.) Aussage

Uberprifung von zwei unterschiedlichen Arbeitsplatzen/Tatigkeiten vor Ort
Ergebnis der Uberpriifung (Compliance):

» die Gefahrdungen sind zutreffend ermittelt,

» die Gefahrdungen sind zutreffend beurteilt und

» die MalRnahmen sind umgesetzt und wirksam.
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b.) Erlauterung

Bei der Uberpriifung der Situation vor Ort (betriebliche Wirklichkeit) steht der Abgleich
zwischen den Schilderungen der Verantwortlichen und betrieblichen Akteuren, der Do-
kumentation sowie den Feststellungen des Aufsichtspersonals im Vordergrund. Sofern
der Abgleich aufgrund einer unangemessenen Dokumentation nicht durchgefuhrt wer-
den kann, ist die Bewertung ,rot“ vorzunehmen.

c.) Beurteilungskriterien

Fir beide besichtigten Arbeitsplatze/Tatigkeiten wird eine gemeinsame Bewertung

vorgenommen. Dabei missen beide Besichtigungen folgende Kriterien erflllen:

» Die vorhandene Dokumentation spiegelt die betriebliche Wirklichkeit wider.

» Die wesentlichen Gefahrdungen sind ermittelt, zutreffend beurteilt und Malnah-
men umgesetzt und wirksam.

» Die Beschaftigten und die Vorgesetzten sind sich den Gefahrdungen der be-
trachteten Tatigkeit bewusst und kennen die getroffenen Mallinahmen.

» Die Einbindung der betrieblichen Akteure in den Prozess der Gefahrdungsbeur-
teilung ist im Betrieb erkennbar.

d.) Bewertung

Grin Grenze Griin/Gelb Grenze Gelb/Rot

Die Beurteilungskriterien | Ein oder zwei Beurteilungs- | Es wurden keine oder nur
sind in beiden Stichproben | kriterien sind nur teilweise | geringe Teile der Beurtei-
umgesetzt. umgesetzt lungskriterien umgesetzt.
Dokumentation und be-
triebliche  Wirklichkeit
stimmen nicht uberein.

23




Anhang 4 Prufung der Gefahrdungsbeurteilung im Rah-

men einer Betriebsbesichtigung

Gefahrdungsbeurteilung (GB)
prufen und bewerten

»

A 4

GB
angemessen
durchgefuhrt

GB
nicht angemessen
durchgefiuhrt

A 4

Ergebnis besprechen,
Beratung, wenn klei-
nere Mangel festgestellt
wurden

Ergebnis besprechen,
ergebnisbezogene Be-
ratung des Arbeitgebers

A 4

GB in angemessener
Frist nachbessern

Nachbesserung i. d. R.
schriftlich verlangen

A 4

ggf. Nachverfolgung
bzw. Anordnung

_ |

GB
nicht
durchgefuhrt

A 4

Ergebnis besprechen,

Beratung des Arbeit-

gebers zum weiteren
Vorgehen

A 4

GB in angemessener
Frist durchfiihren

A 4

Durchfihrung und Do-
kumentation grund-
satzlich schriftlich ver-
langen

A 4

Nachverfolgung, ggf.
Anordnung
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Anhang 5 Grunddatenbogen der Betriebsbesichtigung mit

Systembewertung

Die wesentliche Funktion des Grunddatenbogens ist die Dokumentation der Betriebs-
besichtigung mit Systembewertung. Mit ihm werden durch das Aufsichtspersonal die
im Betrieb erlauterten bzw. vorgefundenen Situationen dargestellt und eine vergleich-
bare Bewertung abgegeben.

Der Grunddatenbogen ist als Unterstitzung fur ein strukturiertes Gesprach mit den
Verantwortlichen des Betriebes anzusehen. Er benennt die unterschiedlichen The-
menkomplexe mit zugehorigen Aussagesatzen, die jede Aufsichtsbeamtin bzw. -be-
amter und jede Aufsichtsperson mit eigenen offenen Fragen (W-Fragen) stellen muss.
Die zu stellenden Fragen ergeben sich aus den Bewertungskriterien dieser Leitlinie.

A. Allgemeine Betriebsdaten
1 | Name der Betriebsstatte
Strale und Hausnummer.
PLZ und Ort der Betriebsstatte
2 | Besichtigungsdatum:
3 | Aufsichtspersonal gehért zu: Arbeitsschutzverwaltung:  ...............
Unfallversicherungstrager: .................ccoeeee.
4 | ASV- bzw. UVT-Nummer
der Betriebsstatte:
5 | Unternehmensnummer:
6 | Betriebsstattennummer (ab 2023):
7 | Am Termin teilnehmende Funktionstrager: ] Arbeitgeber/Verantwortlicher
[ Betriebliche Interessenvertretung (BR, PR)
[[] Fachkraft fiir Arbeitssicherheit (Sifa)
[[] Betriebsarzt (BA)
[ sicherheitsbeauftragte
8 | Bundesland:
9 | Gesamtanzahl der Beschaftigten:
10 | Wirtschaftszweig (NACE, vierstellig):
11 | Betriebliche Interessenvertretung vorhanden: [ja [ nein
12 | Art der sicherheitstechnischen Betreuung? Regelbetreuung durch Sifa [ intern [] extern
[l alternative Betreuung [] Keine
13 | Art der betriebsarztlichen Betreuung? Regelbetreuung durch BA [intern [ extern
[ alternative Betreuung [] Keine
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B. Arbeitsschutzorganisation

B.1. Verantwortung und Aufgabeniibertragung

1 | Die Verantwortung und Aufgabenbereiche im Arbeitsschutz [ grin [ gelb M rot
sind geregelt.
+ Arbeitgeber selbst oder
« schriftliche Ubertragung.
2 | Der Arbeitgeber bzw. die Flihrungskrafte: [F grin ] gelb M rot
e kennen ihre Aufgaben und Verantwortung,
o sind fur ihre Aufgaben qualifiziert,
« sind mit Befugnissen ausgestattet und
e verflugen Gber die notwendigen Ressourcen.
3 | Der Arbeitgeber: = grin ] gelb B ot
e« (lberwacht die anforderungsgerechte Wahrnehmung der [ entrant
Ubertragenen Aufgaben,
e kontrolliert die Aufgabenerledigung und
« |eitet ggf. KorrekturmalRnahmen ein.
B.2. Organisationspflichten aus dem Arbeitssicherheitsgesetz
1 | Die sicherheitstechnische Betreuung ist geregelt hinsichtlich: [ grin [ gelb B ot
e Bestellung,
« Einsatzzeit,
e Beteiligung und
e Einbindung bei Anldssen (alternative Betreuung).
2 | Die betriebsarztliche Betreuung ist geregelt hinsichtlich: [ griin [ gelb M rot
« Bestellung,
e Einsatzzeit,
e« Beteiligung und
e Einbindung bei Anlédssen (alternative Betreuung).
3 | Der Arbeitgeber erflllt die Organisationspflichten aus dem [ grin [ gelb B rot
ASIG beziiglich der: [ entfalt
e aktiven Arbeit des Arbeitsschutzausschusses (ASA),
 Zusammenarbeit Sifa/BA und
e Berichte.
B.3. Unterweisung
Die Unterweisungen der Beschaftigten sind bezogen auf den = griin [ gelb B rot

Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich:
e organisiert,
e durchgefihrt und

¢ dokumentiert.
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B.4. Arbeitsmedizinische Vorsorge

1 | Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist: [ gran | [ gelb H rot
e oOrganisiert,
e durchgeflhrt und
e in der Vorsorgekartei dokumentiert.
B.5. Erste Hilfe und sonstige NotfallmafRnahmen
Die Mallnahmen zur Ersten Hilfe und sonstigen Notfallmal- [:] grin [ gelb . rot
nahmen sind:
e organisiert und
e umgesetzt.
B.6. Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber
1 | Die Aufgaben, Zustdndigkeiten und Kompetenzen fur die l:I grin [ gelb . rot
Zusammenarbeit, Koordination mit Fremdfirmen, sind: [ entfallt
e organisiert und
e berilicksichtigt.
B.7. Zeitlich befristete Beschaftigung (z. B. Arbeitnehmeriiberlassung, Praktika)
1 | Es bestehen Regelungen und Malknahmen insbescondere [ gran [ gelb M rot
bezuglich: [ entfallt
» Unterweisung,
e Arbeitsmedizinische Vorsorge und
e Personliche Schutzausristung.
C. Gefdhrdungsbeurteilung
C.1. Prozess der Gefahrdungsbeurteilung
1 | Die methodische Vorgehensweise ist nachvollziehbar gran [ gelb - rot
bezilglich der:
« Systematik des Prozesses
« notwendigen Beteiligungen (AG, Sifa, BA, Betriebliche
Interessenvertretung) und
 Festlegung von Verantwortlichkeiten.
C.2. Ermittlung und Beurteilung von Gefdhrdungen und Festlegung von MalRnahmen
1 | Die wesentlichen Gefahrdungen sind: Egran | Ogelb B rot
 ermittelt und
+ zutreffend bewertet.
2 | Bei der Auswahl der festzulegenden MalRnahmen wird [ grun [ gelb B ot

beriucksichtigt:

e der Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie
gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse und

« die Rangfolge der MaRnahmen nach § 4 ArbSchG.
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C3

. Umsetzung der MaBRnahmen und die Wirksamkeit

1

Die festgelegten Malknahmen sind umgesetzt.

I grun

[ gelb

B ot

2

Die Wirksamkeit ist tiberpriift:

e die MaRnahmen sind geeignet und

¢ die Gefahrdungen sind beseitigt bzw. hinreichend reduziert.

[ grin

[ gelb

B ot

C4

. Dokumentation

Die Dokumentation ist angemessen beziglich:
e des Ergebnisses der Gefahrdungsbeurteilung,
e der festgelegten Malknahmen des Arbeitsschutzes und

¢ des Ergebnisses ihrer Uberpriifung.

[ griin

[ gelb

B rot

C.5

. Fortschreibung

Die Uberpriifung der Gefahrdungsbeurteilung erfolgt:
e kontinuierlich bzw.

e anlassbezogen.

griin

[ gelb

B ot

.6. Uberpriifung im Betrieb (Compliance)

Uberprufung von zwei unterschiedlichen Arbeitsplatzen bzw.
Téatigkeiten vor Ort:

1.. Interner Text...nicht (ibertragen................
2. Interner Text...nicht tibertragen ...............

Sobald ein Arbeitsprogramm durchgefihrt wird, stellt dieses

eine der beiden Uberpriifungen dar.

Ergebnis der Uberpriifung beider Arbeitsplatze/Tatigkeiten
(Compliance):

e die Gefahrdungen sind zutreffend ermittelt,
e die Gefahrdungen sind zutreffend beurteilt und

e die MaBnahmen sind umgesetzt und wirksam.

I grin

[ gelb

B ot

D. Ergebnisse

1

Gesamtbewertung der Arbeitsschutzorganisa- [ geeignet

tion

(aus Abschnitt B)

[ nicht geeignet

[] teilweise geeignet

Gesamtbewertung der Gefahrdungsbeurteilung [Z] angemessen durchgefiihrt

(aus Abschnitt C)

[] nicht angemessen durchgefiihrt
[l nicht durchgefiihrt

VerwaltungsmaBBnahmen

] miindliche Feststellung / Hinweise
[] Besichtigungsschreiben / -bericht
[C] Anordnung / Zwangsgeldfestsetzung
[] owi-verfahren

28



Mensch und Arbeit. Im Einklang




	1. Einleitung 
	2. Ziel und Zielgruppen 
	3. Inhaltliche Vorgehensweise 
	3.1 Beratung und Überwachung der Organisation und Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung 
	3.2 Elemente der Beratung und Überwachung 
	3.3 Bewertung 
	3.3.1 Bewertung der einzelnen Elemente 
	3.3.2 Gesamtbewertung 

	3.4. Aufsichts- und Verwaltungshandeln 

	4. Rechtliche Grundlagen 
	Anhang 1 Definitionen 
	Anhang 2 Übersicht der Gefährdungsfaktoren 
	Anhang 3 Beurteilung und Bewertung der Einzelelemente der Gefährdungsbeurteilung 
	1. Prozess der Gefährdungsbeurteilung 
	2. Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen und Festlegung von Maßnahmen 
	2.1 Ermittlung und Bewertung der Gefährdungen 
	2.2 Auswahl der festzulegenden Maßnahmen 

	3. Umsetzung der Maßnahmen und die Wirksamkeit 
	3.1 Umsetzung 
	3.2 Wirksamkeit 

	4. Dokumentation 
	5. Fortschreibung 
	6. Überprüfung im Betrieb (Compliance) 

	Anhang 4 Prüfung der Gefährdungsbeurteilung im Rahmen einer Betriebsbesichtigung 
	Anhang 5 Grunddatenbogen der Betriebsbesichtigung mit Systembewertung 

